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Anzeigenpreislistegültig ab 1. Januar 2020

1.     „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung.

2.      Anzeigen sind im Zweifel der Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Er-
scheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

3.     Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen.

4.     Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstat-
tung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

5.      Bei der Errechnung von Abnahmemengen werden Text-Milli-
meterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.

6.    Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärterma-
ßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.

7.    Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Sei-
ten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8.    Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzel-
ne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenauf-
träge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsät-
zen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Ge-
setze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch 
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für 
den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.    Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar geeignete oder be-
schädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 

Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglichkeiten.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag-
geber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus 
positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefoni-
scher Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatz-
ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf 
das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende 
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seiner 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden 
wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt un-
berührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
Verlag da rüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haltung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen 
müssen – außer bei nicht offensichtlichen – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang von Rechnungen und Beleg geltend 
gemacht werden.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtig-
keit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berück-
sichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die übliche Berechnung zugrunde gelegt.

13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffent-
lichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb 
der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rech-
nung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver-
einbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel 
an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag be-
rechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlus-
ses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus zah-
lung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzei-

genbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr be-
schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern 
und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenen-
falls die durchschnittlich verbreitete) Auflage des vergange-
nen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenmin-
derung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50000 Exemplaren 
20 v. H., bei einer Auflage bis zu 100000 Exemplaren 15 v. 
H., bei einer Auflage bis zu 500000 Exemplaren 10 v. H., 
bei einer Auflage über 500000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. 
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsan-
sprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftragge-
ber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom 
Vertrag zurücktreten konnte.

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe 
auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht ab-
geholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sende 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Ver-
lag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt 
werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklär-
ten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das 
zulässige Format DIN A4 (Gewicht 250 g) überschreiten, so-
wie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind 
von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht 
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterlei-
tung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart 
werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Ge-
bühren/Kosten übernimmt.

19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderungen 
an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbe-
wahrung endet drei Monate nach Ablauf des Vertrages.

20.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche 
des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht wer-
den, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichts-
stand der Sitz des Verlages vereinbart.

a)    Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getrof-
fen ist, treten neue Tarife bei Preisanpassungen auch für lau-
fende Aufträge sofort in Kraft; dies gilt gegenüber Nichtkauf-
leuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten 
nach Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen.

b)    Ab 100 000 mm Anzeigenraum ist Einzelkalkulation möglich.
c)    Für Sonderseiten und -rubriken, für Kombinationen mit ande-

ren Titeln, für ortsgebundene Geschäftsanzeigen sowie für 
kirchliche, kommunale und karitative Bekanntmachungen 
behält sich der Verlag besondere Preisfestsetzung vor.

d)    Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 
den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu 
halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an 
die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden.

e)    Für Wortanzeigen und Zeilenanzeigen können keine Beleg-
ausschnitte geliefert werden. Vollbelege werden nur nach 
Vereinbarung gestellt.

f)     Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen disponiert werden, wer-
den Werbungsmittlern nicht provisioniert. Lokale Anzeigen 
aus dem Kreis Dithmarschen werden Werbungsmittlern pro-
visioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden. 
Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungs-
mittler ist, dass die Auftragserteilung vom Werbungsmittler 
erfolgt und Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden.

g)    Abbestellungen oder Änderungswünsche bedürfen der 
schriftlichen oder fernschriftlichen Form. Bei Abbestellungen 
können Satzkosten in Rechnung gestellt werden.

h)    Bei Anzeigen und Prospektbeilagen haftet der Auftraggeber 
für Weiterungen und Schädigungen, die sich für den Verlag, 
insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher 
Bestimmungen und Vorschriften, durch deren Veröffentli-
chung oder Mitnahme ergeben. Durch Erteilung eines An-
zeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten 
der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf 
tatsächliche Behauptung der veröffentlichten Anzeige be-
zieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gül-
tigen Anzeigentarifs. Der Auftraggeber trägt allein die Ver-
antwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der 
für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunter-
lagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprü-
chen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des 
Auftrags, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag 
erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter 
beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, so 
stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche 
gegen den Verlag zu.

i)     Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der 
Schrift, Satzanordnung, Umrandung und Platzierung vor 
sowie bei Wortund Fließsatzanzeigen die Anwendung von 
allgemeinverständlichen Abkürzungen. Anzeigen werden 
nur nach umbruchtechnischen Möglichkeiten Rubriken zu-
geordnet.

j)     Bei Chiffreanzeigen wahrt der Verlag grundsätzlich das 
Chiffregeheimnis, es sei denn, dass dazu befugte Behörden 
Auskunft verlangen. Der Auftraggeber von Chiffreanzeigen 

soll die den Angeboten beigefügten Anlagen zurücksenden. 
Angebote von Vermittlern auf Chiffreanzeigen werden nicht 
befördert.

k)    Die Vertragsdaten/Auftragsdaten werden – soweit notwendig 
und im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzgeset-
zes zulässig – in einer Datenverarbeitungs anlage gespei-
chert, aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch 
über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus.

l)      Gewährleistung und Haftung bei elektronischer  
Datenübertragung
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass bei elektronischer 
Datenübertragung Fehler auftreten können. Soll die Anzei-
gendatei auftragsgemäß vom Rechner des Auftraggebers 
abgerufen werden, so hat dieser bei ungenügender Veröf-
fentlichung der Anzeige keine Ansprüche gegen den Verlag, 
wenn der Fehler nicht offenkundig war.

       Darüber hinaus ist eine Haftung des Verlages ausgeschlos-
sen, wenn die Anzeigendatei aus Gründen, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, fehlerhaft übertragen wurde oder der 
Rechner des Auftraggebers nicht erreichbar war oder der La-
devorgang nicht abgeschlossen werden konnte. Der Verlag 
ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn sein Rechner nicht erreichbar war oder der La-
devorgang nicht abgeschlossen werden konnte. Über den 
Ladevorgang wird ein Daten übermittlungsprotokoll erstellt, 
das bis zum Abschluss des Anzeigenauftrags im Rechner 
des Verlagsgespeichert bleibt. I. Ü. bleibt es bei der Rege-
lung nach Ziffer 10.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und  
Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

Mediadaten 
2020



IM TRAUERFALL
To-do-Liste – Ablauf bis  
einschließlich Beerdigung

TRAUERN
Hilfe zur Selbsthilfe –  
Resilienz lernen

GESETZE AKTUELL
Urne für Zuhause -  
was ist zu beachten  

VORSORGE
Selbstvorsorge – 
Schutz des Angehörigen

Frühjahr 
2020

Wissen um das Lebensende     |     Der Ratgeber rund um den Tod    |    Vorsorge, Beisetzung, Gesetze & Hilfe

Gehzeiten-Magazin

Ansprechpartner

Redaktion

Roberto Turchetto 
Telefon (0481) 68 86 - 56 
roberto.turchetto@boyens-medien.de

Mediaberatung

Nadine Probst 
Telefon (0481) 68 86 - 91
nadine.probst@boyens-medien.de

Arne Kohl 
Telefon (0481) 68 86 - 92
arne.kohl@boyens-medien.de

Herausgeber
Boyens Concept GmbH & Co. KG
Wulf-Isebrand-Platz 1-  · 25746 Heide
Telefon (04 81) 68 86 - 92 
Telefax (04 81) 68 86 - 90 92
concept@boyens-medien.de
www.boyens-medien.de/trauerportal

Druckunterlagen
Druckfähige PDF-Dateien. Die Job- 
options für die Erstellung der Daten 
können bei uns erfragt werden. Auf 
Wunsch gestalten wir Ihre Anzeige 
kostenlos.

Gerne gestalten wir auch PR-Specials nach Ihren 
Wünschen. Inhaltlich berichten wir punktgenau 
über Ihr Angebot und Ihr Leistungsspektrum.

Preise*

1/2 Seite  €    525,00
1/1 Seite  €    850,00
2/1 Seite  € 1.525,00
* Maximale Anzeigengröße: 50% des gebuchten Umfangs

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PR-Specials

Druckverfahren
Offsetdruck/  
ISO Newspaper

Auflage
0.000

Zahlungen
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen  
nach Rechnungsdatum rein netto. 

Erscheinungstermine
Frühjahr und Herbst

Verbreitung und Verteilung
Unser Magazin erscheint zweimal 
jährlich sonnabends zusammen mit 
den Tageszeitungen von Boyens  
Medien:

Dithmarscher Landeszeitung 

Brunsbütteler Zeitung  

Marner Zeitung

Dithmarscher Kurier

sowie an ausgewählten Auslagestellen.

Anzeigengrößen und Preise

Preise
1 mm Ortspreis*  € 2,75 
1 mm Grundpreis**  € 3,43 

1-spaltig:   45 mm  
2-spaltig:    93 mm 
3-spaltig:  141 mm 
4-spaltig:  189 mm

variabel in der Höhe

*   Ortspreise gelten für Kunden innerhalb  
 unseres Verbreitungsgebietes in Dithmarschen.

**  Grundpreise gelten für Kunden außerhalb  
 unseres Verbreitungsgebietes.

189 x 256
Satzspiegel
218 x 300
Anschnitt

189 x 128 
218 x 150

189 x 81 
 218 x 103

141 x 55
157 x 77 

  93 x 120 
109 x 142 

45 x 120 
61 x 142

  93 x 256
109 x 300 

Themenbereiche

Vorsorge

Beerdigung

Gesetze

Hilfe

Trauerkulturen

Skurriles

Sonstiges

Anzeigenpreisliste 2020

Rechenbeispiel:
Spaltigkeit x  
Höhe in mm x  
2,75 € (Ortspreis) =
Anzeigenpreis

Anschnitt  
links/rechts: 16 mm   
oben/unten: 22 mm 


